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Zusammenfassung 





Vorbemerkung 

Der Film ist eine Zauberwelt und fasziniert seit nunmehr 100 Jahren seine Zu-
schauer. Die Faszination geht von der dem Film eigentümlichen Verschmelzung 
einer Vielzahl schöpferischer Beiträge aus, die es dem Zuschauer ermöglicht, ein 
multimediales Erlebnis von Ton, Bild und Bewegung zu erfahren. Für den Juristen 
bedeutet diese Verschmelzung die besondere Herausforderung, Ausgleichsme-
chanismen fiir die mannigfaltigen Interessen der vielen Beteiligten zu fmden. 
Durch die hohen Summen, die heute die Filmindustrie kennzeichnen, erfährt die 
Suche nach solchen Ausgleichsmechanismen ihre besondere praktische Bedeu-
tung und zugleich ihre besondere Schwierigkeit: in keinem anderen Gebiet der 
Kulturwirtschaft prallen Kunst und Kommerz, vertreten durch Geist und Materie, 
so stark aufeinander wie beim Film. In einer Zeit, in der Medienunternehmen zu 
Giganten fusionieren 1 , die sich die audiovisuelle Welt untereinander aufteilen, 
wird der Film immer mehr Wirtschaftsgut und entrückt seiner ursprünglichen 
Bestimmung als Ausdruck der Urheber-Persönlichkeit. Nicht der Urheber, son-
dern der "return-on-investment" im Rahmen einer globalen Verwertung rückt 
in den Mittelpunkt des Interesses. 

Im Jahr 1995, dem Beginn der Untersuchungen zur vorliegenden Arbeit, war 
die Stimmung um den europäischen Film ambivalent. Zum einen beflügelte die 
Stimmung um ,100 Jahre Film' Produzenten, Regisseure und Zuschauer mit 
Euphorie, zum anderen machte die Reflexion auf diese hundert Jahre die Krise 
des europäischen Filmes im Schatten Hollywoods besonders deutlich. Diese 
Stimmung war Anstoß, aus dem weiten Feld des Urheberrechts das des Film-
rechts zu vertiefen. Dabei fiel die Wahl auf das französische Filmurheberrecht, 
weil die Auseinandersetzung mit einem benachbarten Rechtssystem die kriti-
sche Betrachtung des eigenen ermöglicht. Die europäische Dimension war da-
bei unverzichtbarer Bestandteil einer umfassenden Arbeit über die Rechtsord-
nung eines Landes, das der Europäischen Union angehört. Gleichzeitig war es 
von besonderem Interesse, das europäische Filmurheberrecht im Vergleich mit 
einem droit d'auteur-System zu untersuchen und die Wechselwirkung beider 
Systeme herauszuarbeiten. 

1 Die Fusionswelle begann 1995 in den USA mit dem Zusammenschluß von Disney mit 
ABC und Time-Warner mit Ted Turners CNN. 1996 zogen die europäischen Konzerne mit 
der "strategischen Allianz" der Konkurrenten Bertelsmann mit den französischen Kon-
zernen Havas und Canal Plus einerseits und der Verbindung zur Münchner Kirch-Gruppe, 
Italiens Silvio Berlusconi und Südafrikas Johann Rupert andererseits nach. 

2 Würtenberger 



18 Vorbemerkung 

Die vorliegende Arbeit will im ersten Teil auf Grundlage einer möglichst 
umfassenden Darstellung die Systematik des in Frankreich geltenden Filmur-
heberrechts analysieren, um daraus seine Stärken und Schwächen herauszufil-
tern. Der Schwerpunkt wird auf der Beziehung von Filmurheber und Filrnher-
stellern liegen, die Rechte der ausübenden Künstler werden weitestgehend au-
ßen vor bleiben. Es wurde ein pragmatischer Aufbau gewählt, der von der 
Schutzobjekts- und Schutzsubjektsbestimmung zu der Betrachtung der den 
Filmurhebern und Filrnherstellern zustehenden Rechte fUhrt. Die für den ersten 
Teil entscheidende Frage wird sein, welche der vielen am Film Beteiligten der 
französische Gesetzgeber als Filmurheber anerkennt und mit welchen Mitteln 
er die Bestimmung im Einzelfall erleichtert. Die Behandlung der Produzenten 
ist dabei von besonderem Interesse. Bei der Untersuchung der Urheberrechte am 
Film wird zwischen Persönlichkeits- und Vermögensrechten sowie zwischen der 
Phase der Filrnherstellung und der der Filmverwertung unterschieden. Beide Be-
reiche werden unter einem urheberfreundlichen Blickwinkel betrachtet, so daß 
die Frage dominieren wird, inwieweit die einzelnen Rechte dem Anspruch ge-
nügen, als Schutzmechanismen zugunsten der Filmurheber zu wirken. Aspekte, 
die von der neueren Entwicklung der Technik aufgeworfen worden sind, wer-
den dabei besonders berücksichtigt. Im Mittelpunkt des letzten Kapitels stehen 
die Rechte der Filrnhersteller. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer ausfuhrli-
chen Auseinandersetzung mit den insbesondere fur die Praxis wichtigen Regeln 
zum Filrnherstellungsvertrag als Erwerbsgrundlage derivativer Rechte zugun-
sten der Filrnhersteller. Die Analyse des französischen Filmurheberrechts 
schließt mit einer Betrachtung der 1985 in Frankreich eingefiihrten Leistungs-
schutzrechte der Filrnhersteller. 

Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem europäischen Urheberrecht am 
Film. Grundlage hierfur bilden die bis 1996 verabschiedeten Richtlinien des 
Europäischen Rates sowie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. 
Auch hier wird von Schutzobjekts- und Schutzsubjektsbestimmung ausgegan-
gen, um danach die bisher geregelten Urheber- und Leistungsschutzrechte zu 
untersuchen. Am Ende eines jeden Kapitels wird die Frage nach dem Umset-
zungserfordernis der jeweiligen europäischen Vorschrift in das französische 
Urheberrecht gestellt und durch einen analytischen Vergleich mit den französi-
schen Regeln beantwortet. 



A. Der Filmurheber und 
der Filmhersteller im französischen Recht 

I. Rechtsgeschichtlicher Überblick 
zum französischen Filmurheberrecht 

Die Geschichte des Filmurheberrechts beginnt mit der Entwicklung des Filmes 
im Jahre 1885, der seine Geburtsstunde in Frankreich erlebt. Im März 1885 begin-
nen die Gebriider A. und L.J. Lumiere mit der Vorfiihrung von auf perforierten 
Zelluloidstreifen aufgenommen Filmen, die sie im Dezember desselben Jahres 
erstmals öffentlich zeigen. Sie bedienen sich dafiir des von ihnen entwickelten 
Projektions-Kinetoskopen. Die technischen Grundmerkmale der Lumiere-Me-
thode entsprechen denen des modemen Films: fotografisch gewonnene Bildseri-
en, die auf langen, lichtempfindlichen Streifen aufgenommen werden und deren 
Belichtung und Projektion den Eindruck bewegten Geschehens hervorruftl . Fast 
zeitgleich werden die ersten Filme in den USN und in Deutschland3 gezeigt. In-
haltlich beschränken sie sich noch auf banale Szenen, die ohne künstlerischen 
Anspruch "abgedreht" werden: Pferderennen, fahrende Straßenbahnen oder akro-
batische V orftihrungen. Erste Handlungen werden bald darauf in Form von humo-
ristischen Szenen auf Zelluloid festgehalten, die vornehmlich in Wanderkinos und 
auf Jahrmärkten ihr Publikum fmden. Von diesem Ausgangspunkt ist der Verlauf 
der weiteren Entwicklung rasant: bereits zwanzig Jahre später blüht die erste, die 
Stummfilm-Ära in Hollywood, Filmpaläste sind gebaut und der Film wurde eines 
der beliebtesten Unterhaltungsmedien. Heute hat sich die audiovisuelle Industrie 
diversifiziert. Das Kino bildet nur noch eine unter vielen Verwertungsarten ftir 
audiovisuelle Werke und wird durch Fernsehen, Videokassetten, Bildplatten und 
bald auch durch die elektronische Welt des Internet ergänzt. 

Die technische Entwicklung am und um den Film herum fordert seit nunmehr 
hundert Jahren das Urheberrecht. Das Urheberrecht hat sich, weml auch immer 
mehr oder weniger verspätet, dieser Herausforderung gestellt. Anfangs konnte der 
Film weder künstlerisch noch rechtlich in bekannte Kunstgattungen eingeordnet 
werden. In Frankreich bildeten zu dieser Zeit die Revolutionsgesetze vom 13. bis 

I Vgl. hierzu und zum folgenden: Katzenberger, Vom Kinofilm zum Videogramm, 
in: Festschrift Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, S. 1403 f. 

2 1885 vorgeführt von Th. Armat und F. Jenkins. 
3 1886 vorgeführt von 0. Mezter. 
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